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Nr. 10 Haßfurt, 13.07.2022 75. Jahrgang 
 

Öffnungszeiten: Landratsamt Haßberge in Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr  - 12:30 Uhr 
Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  
Montag und Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Ebern 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

Sprechstunden des Landrats: nach Vorankündigung in der Presse oder auf Anfrage 

 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

 

 
 
 

 

I n h a l t :  

Teil I: 
 

Veröffentlichungen des Landratsamtes/Landkreises und seiner Einrichtun-
gen einschl. der Unternehmen und Verbände 

 

 Einwohnerzahlen des Landkreises Haßberge S. 38-39 

 
 

Teil II: 
 

Veröffentlichungen der kreisangehörigen VGem/Städte/Märkte/ 
Gemeinden sowie der Schul- und Versorgungsverbände 

 

 HH-Satzung des Zweckverbandes Fundtier Haßberge 
für das HH-Jahr 2022 

 
S. 39-40 

 Offenlegung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts für das Wirtschaftsjahr 2019 des Kommunalun-
ternehmens Haßberg-Kliniken 

 
 
S. 40-43 

 Offenlegung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts für das Wirtschaftsjahr 2020 des Kommunalun-
ternehmens Haßberg-Kliniken 

 
 
S. 43-45 

 
 

 

Teil  I 

 
Nr. L/2-Reg. 
EAPl 013/2-1 
 
Einwohnerzahlen der Städte, Märkte, Gemeinden und Ver-
waltungsgemeinschaften des Landkreises Haßberge am 
30.09.2021 und 31.12.2021 
 
Nach letzter Fortschreibung des Bayer. Landesamtes für Sta-
tistik und Datenverarbeitung hatten die Städte, Märkte, Ge-
meinden und Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises 
Haßberge am 30.09.2021 und 31.12.2021 folgende Einwoh-
ner: 
 

Lfd.Nr. Gemeinden 30.09.2021 31.12.2021 

1 Aidhausen 1.647 1.648 

2 Breitbrunn 1.017 1.000 

3 Bundorf 890 884 

4 Burgpreppach, M. 1.363 1.367 

5 Ebelsbach 3.741 3.736 

6 Ebern, St. 7.336 7.359 

7 Eltmann, St. 5.382 5.372 

8 Ermershausen 543 540 

9 Gädheim 1.301 1.304 

10 Haßfurt, St. 13.612 13.596 

11 Hofheim i.UFr., St. 5.105 5.100 

http://www.hassberge.lan/images/a/ad/Neues_Logo_LRA_CMYK.jpg
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Lfd.Nr. Gemeinden 30.09.2021 31.12.2021 

12 Kirchlauter 1.313 1.319 

13 Knetzgau 6.504 6.497 

14 Königsberg i.Bay., St. 3.627 3.630 

15 Maroldsweisach, M. 3.191 3.172 

16 Oberaurach 3.946 3.952 

17 Pfarrweisach 1.500 1.498 

18 Rauhenebrach 2.844 2.833 

19 Rentweinsdorf, M. 1.602 1.596 

20 Riedbach 1.712 1.716 

21 Sand a.Main 3.086 3.085 

22 Stettfeld 1.148 1.129 

23 Theres 2.741 2.704 

24 Untermerzbach 1.662 1.657 

25 Wonfurt 1.971 1.969 

26 Zeil a.Main, St. 5.626 5.621 

 Kreissumme 84.410 84.284 

 
Verwaltungsgemeinschaften   

1 Ebelsbach 7.219 7.184 

2 Ebern 10.438 10.453 

3 Hofheim i.UFr. 11.260 11.255 

4 Theres 6.013 5.977 

 
 
Das Landratsamt weist ausdrücklich darauf hin, dass die Ein-
wohnerzahl am 31. Dezember 2021 gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 
der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Fi-
nanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindever-
bänden (Bayerische Durchführungsverordnung Finanzaus-
gleichsgesetz - FAGDV) vom 19. Juli 2002 (GVBl S. 418, BayRS 
605-10-F), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 
22. April 2022 (GVBl S. 150), auch für die Berechnung der 
Schlüsselzuweisungen, der Zuweisungen nach Art. 7 (Kopfbe-
träge) und 9 BayFAG, der Investitionspauschalen nach Art. 12 
BayFAG, der Zuweisungen nach Art. 15 BayFAG, der Kranken-
hausumlage nach Art. 10b Abs. 2 BayFAG sowie für die Ermitt-
lung von Durchschnittszahlen je Einwohner für das Haushalts-
jahr 2023 (Finanzausgleichsjahr) maßgebend ist. 
 
 
Haßfurt, 30.06.2022 
Landratsamt Haßberge  
 
 

Veith 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teil  II 

 
 
Nr. I/2 
EAPl 568/10-4 
 
Vollzug der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern und 
des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

I. 
 

HAU SH ALT SSATZ U NG  
 

des Zweckverbandes Fundtier Haßberge 
(Landkreis Haßberge) 

für das Haushaltsjahr 2022 
 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 der Verbandssatzung und der 
Art. 41, 42 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenar-
beit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeinde-
ordnung (GO) erlässt der Zweckverband folgende Haushalts-
satzung: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt 
 
1. im Ergebnishaushalt mit 
 

dem Gesamtbetrag der Erträge 
von 

 
157.050,00 € 

dem Gesamtbetrag der Auf-
wendungen von 

 
135.900,00 € 

und dem Saldo (Jahresergebnis) 
von  

 
21.150,00 € 

 
2. im Finanzhaushalt 
 

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 
 

 dem Gesamtbetrag der Ein-
zahlungen von 

 
121.500,00 € 

 dem Gesamtbetrag der Aus-
zahlungen von 

 
101.100,00 € 

 und einem Saldo von  20.400,00 € 
 
 

b) aus Investitionstätigkeit mit 
 

 dem Gesamtbetrag der Ein-
zahlungen von 

 
0,00 € 

 dem Gesamtbetrag der Aus-
zahlungen von 

 
3.500,00 € 

 und einem Saldo von  -3.500,00 € 
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c) aus Finanzierungstätigkeit mit 
 

 dem Gesamtbetrag der Ein-
zahlungen von 

 
0,00 € 

 dem Gesamtbetrag der Aus-
zahlungen von 

 
6.200,00 € 

 und einem Saldo von  -6.200,00 € 

 
d) und dem Saldo des Finanz-

haushalts von  
 

10.700,00 € 

 
ab. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlun-
gen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte 
Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben wird wie folgt festge-
setzt:  
 
Umlage für die laufende Bewirtschaftung  101.500,00 € 
 
 
 

Die Umlage berechnet sich nach § 13 der Verbandssatzung. 
Danach entfallen auf 
 
 
 

Stadt, Markt, Gemeinde, Verw.-Gem. Verwaltungs- 
kostenumlage 

2021 

Stadt Eltmann 6.471,66 € 

Stadt Haßfurt 16.367,94 € 

Gemeinde Knetzgau 7.820,83 € 

Stadt Königsberg i.Bay. 4.361,34 € 

Markt Maroldsweisach 3.837,06 € 

Gemeinde Oberaurach 4.744,92 € 

Gemeinde Rauhenebrach 3.419,81 € 

Gemeinde Sand a.Main 3.710,80 € 

Gemeinde Untermerzbach 1.998,50 € 

Stadt Zeil a. Main 6.765,06 € 

VGem Ebelsbach 8.680,59 € 

VGem Ebern 12.551,32 € 

VGem Hofheim i.UFr. 13.539,75 € 

VGem Theres 7.230,42 € 

Gesamt: 101.500,00 € 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 
15.000,00 € festgesetzt. 
 

 
§ 6 

 

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft. 
 
 

Haßfurt, 20.06.2022 
Zweckverband Fundtier Haßberge 
 
Dieter Möhring 
Zweckverbandsvorsitzender 
 

 
 

II. 
 

Die von der Verbandsversammlung am 22.12.2021 erlassene 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 hat das Landrat-
samt Haßberge mit Schreiben vom 04.05.2022 rechtsaufsicht-
lich gewürdigt. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Be-
standteile. 
 
Gleichzeitig mit dieser Bekanntmachung ist die Haushaltssat-
zung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekannt-
machung einer Haushaltssatzung (entweder in Papier und/ 
oder elektronisch) in der Geschäftsstelle des Zweckverban-
des, Hauptstraße 5, 97437 Haßfurt, öffentlich zugänglich zu 
machen. 
 
 

Haßfurt, 28.06.2022 
Landratsamt Haßberge 
 
Schor 
 

 

 
 
Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken 
Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Haßberge 
 
 
Offenlegung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für 
das Wirtschaftsjahr 2019 
 
 
Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Haßberg-
Kliniken, Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Haß-
berge, hat in der Sitzung am 28.10.2020 nachfolgenden Be-
schluss gefasst: 
 
1. Der geprüfte Jahresabschluss 2019 des Kommunalun-

ternehmens Haßberg-Kliniken, Anstalt des öffentlichen 
Rechts des Landkreises Haßberge, der eine Bilanz-
summe von 58.043.939,90 Euro und einen Jahresfehl-
betrag von 1.029.125,18 Euro aufweist, wird festge-
stellt. 

 
2. Der Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von 

1.029.125,18 Euro wird auf neue Rechnung vorgetra-
gen. 

 
3. Dem Vorstand des Kommunalunternehmens Haßberg-

Kliniken wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung er-
teilt. 
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Der Abschlussprüfer erteilte folgendes Testat: 
 
 
„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN 
ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An die Haßberg-Kliniken A.d.ö.R. 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Haßberg-Kliniken 
A.d.ö.R., der zugleich Jahresabschluss der Haßberg Kliniken, 
Haßfurt ist, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezem-
ber 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hin-
aus haben wir den Lagebericht der Haßberg-Kliniken A.d.ö.R. 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezem-
ber 2019, der zugleich Lagebericht der Haßberg Kliniken, Haß-
furt ist geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
und den Vorschriften der Krankenhaus-Buchführungs-
verordnung (KHBV) und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Krankenhaus-
trägergesellschaft und des Krankenhauses zum 31. De-
zember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-

treffendes Bild von der Lage der Krankenhausträgerge-

sellschaft und des Krankenhauses. In allen wesentlichen 

Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 

Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zu-

künftigen Entwicklung zutreffend dar.   

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab-
hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrecht-
lichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 

geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit 
 
Wir weisen auf die Ausführungen des Vorstands im Lagebe-
richt hin. Dort ist insbesondere in Abschn. I. 2., in Abschn. I. 7., 
in Abschn. II., IV, V., VI.,  und VII.  ausgeführt, dass zum 
31.12.2019 eine bilanzielle Überschuldung vorliegt. Die Haß-
berg-Kliniken A.d.ö.R. hat zudem in den vergangenen Jahren 
nachhaltige Verluste erzielt, in den folgenden Geschäftsjah-
ren wird weiterhin mit Fehlbeträgen gerechnet. Der Vorstand 
geht aufgrund der finanziellen Unterstützung und Haftung 
des Gesellschafters, dem Landkreis Haßberge, weiterhin von 
der Unternehmensfortführung aus. Die Haßberg-Kliniken 
A.d.ö.R. ist zur Sicherung ihres Fortbestandes von der weite-
ren finanziellen Unterstützung durch ihren Gesellschafter, 
dem Landkreis Haßberge, abhängig; der konsequenten Rest-
rukturierung der Haßberg-Kliniken A.d.ö.R. ist eine unbe-
dingte Aufmerksamkeit zu widmen. Wir weisen auf das Beste-
hen dieser wesentlichen Unsicherheit hin, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und die ein bestands-
gefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB dar-
stellt. Unsere Prüfungsurteile sind bezüglich dieses Sachver-
halts nicht modifiziert. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwal-
tungsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
der Vorschriften der KHBV in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver-
mittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit 
den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Kran-
kenhausträgergesellschaft und des Krankenhauses zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Wei-
teren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Krankenhausträgergesellschaft und 
des Krankenhauses vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
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Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deut-
schen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um aus-
reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebe-
richt erbringen zu können. 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung 
des Rechnungslegungsprozesses der Krankenhausträgerge-
sellschaft und des Krankenhauses zur Aufstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Dar-
stellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Krankenhausträgergesellschaft 
und des Krankenhauses vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-
richt beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und wer-
den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er-
wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-
cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion 
auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Ri-
siko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrich-
tigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwir-
ken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, ir-
reführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsys-
tem und den für die Prüfung des Lageberichts relevan-
ten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshand-
lungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-
fungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Kran-
kenhausträgergesellschaft und des Krankenhauses ab-
zugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzli-
chen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der er-
langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fä-
higkeit der Krankenhausträgergesellschaft und des 
Krankenhauses zur Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind 
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazu-
gehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Krankenhausträgergesellschaft 
und des Krankenhauses ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 
den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der An-
gaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde lie-
genden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kranken-
hausträgergesellschaft und des Krankenhauses vermit-
telt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage der Krankenhaus-
trägergesellschaft und des Krankenhauses. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten 
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins-
besondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeut-
samen Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu 
den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es be-
steht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künf-
tige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen. Wir bestimmen von 
den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Ver-
antwortlichen erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in 
der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuellen Berichts-
zeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders 
wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese 
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Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze o-
der andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche An-
gabe des Sachverhalts aus. 
 
Würzburg, 13.10.2020  
FRANKEN-TREUHAND GMBH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesell-
schaft 
 
 
 
(Dreikorn) 
 
Wirtschaftsfprüfer 
 
 
 
Der Jahresabschluss mit Lagebericht 2019 liegt in der Zeit vom 
18. bis. 29. Juli 2022 öffentlich aus. Die Unterlagen sind beim 
Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken, Zentrale Kran-
kenhausverwaltung, Hofheimer Straße 69, 97437 Haßfurt zu 
folgenden Zeiten einsehbar: 
 
Montag bis Donnerstag:  8.30 bis 12.30 Uhr und  

14.00 bis 16.30 Uhr, 
Freitag:      8.30 bis 12.30 Uhr. 
 
 
 
Haßfurt, 30.06.2022 
Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken 
Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Haßberge 
Neubauer, Vorstand 
 
 
 

 
 
Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken 
Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Haßberge 
 
 
Offenlegung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für 
das Wirtschaftsjahr 2020 
 
 
Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Haßberg-
Kliniken, Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Haß-
berge, hat in der Sitzung am 20.12.2021 nachfolgenden Be-
schluss gefasst: 
 
1. Der geprüfte Jahresabschluss 2020 des Kommunalun-

ternehmens Haßberg-Kliniken, Anstalt des öffentlichen 
Rechts des Landkreises Haßberge, der eine Bilanz-
summe von 56.555.141,56 Euro und einen Jahresüber-
schuss von 1.480.944,05 Euro aufweist, wird festge-
stellt. 

 
2. Der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von  

1.480.944,05 Euro wird zur Tilgung des Verlustvortra-
ges verwendet. 

 
3. Dem Vorstand des Kommunalunternehmens Haßberg-

Kliniken wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung er-
teilt. 

 
 

Der Abschlussprüfer erteilte folgendes Testat: 
 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
„An die Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken A.d.ö.R. 
des Landkreises Haßberge, Haßfurt 
 
Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss der Kommunalunternehmen 
Haßberg-Kliniken A.d.ö.R. des Landkreises Haßberge, Haßfurt 
– bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden – geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Kommunalun-
ternehmen Haßberg-Kliniken A.d.ö.R. des Landkreises Haß-
berge, Haßfurt für das Geschäftsjahr vom 1. Januar  bis zum 
31. Dezember 2020 geprüft. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 so-
wie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar  
bis zum 31. Dezember 2020 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen 
wesentlichen Belangen steht der Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.    

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab-
hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrecht-
lichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum La-
gebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und den Verwal-
tungsrat als Aufsichtsorgan für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in al-
len wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
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Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder recht-
liche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in al-
len wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den an-
zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
Der Verwaltungsrat als Aufsichtsorgan ist verantwortlich für 
die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Ge-
sellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Dar-
stellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk 
zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und wer-
den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er-
wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen. 
 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-
cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da 
Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kon-
trollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsys-
tem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlun-
gen zu planen, die unter den gegebenen Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs-
urteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft 
abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzli-
chen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlang-
ten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicher-
heit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind 
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazuge-
hörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unan-
gemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modi-
fizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 
den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der An-
gaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen-
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver-
mittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unterneh-
mens. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzli-
chen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender ge-
eigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbe-
sondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 
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gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsa-
men Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zu-
kunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereig-
nisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen. 
Fulda, den 4. Oktober 2021“ 
 
 
Der Jahresabschluss mit Lagebericht 2020 liegt in der Zeit vom 
18. bis. 29. Juli 2022 öffentlich aus. Die Unterlagen sind beim 
Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken, Zentrale Kran-
kenhausverwaltung, Hofheimer Straße 69, 97437 Haßfurt zu 
folgenden Zeiten einsehbar: 
 
Montag bis Donnerstag:  8.30 bis 12.30 Uhr und  

14.00 bis 16.30 Uhr, 
Freitag:      8.30 bis 12.30 Uhr. 
 
 
 
Haßfurt, 30.06.2022 
Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken 
Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Haßberge 
Neubauer, Vorstand 
 
 
 

 
 
 

Landratsamt Haßberge 
Wilhelm Schneider 

Landrat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


